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ZUSAMMENFASSUNG

In Brüssel und London bereitet man sich auf die Verhandlungen über den Brexit vor. Derzeit plant die britische 
Regierung bis spätestens Ende März 2017 den Austritt zu erklären. Zuvor soll dem Parlament ein Brexit-Plan 
vorgelegt werden. Nach der formellen Austrittserklärung Großbritanniens, bleiben laut Artikel 50 EUV genau 
zwei Jahre Zeit, bevor die EU-Mitgliedschaft automatisch endet. 

Für den Zeitplan der Verhandlungen gibt es sowohl rechtliche als auch politische Vorgaben. Innerhalb der 
Zwei-Jahres-Frist müssen die EU-Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und Großbritannien dem 
Austrittsabkommen zustimmen, damit es zeitgleich mit dem Ende der britischen EU-Mitgliedschaft in Kraft 
tritt. EU-Chefunterhändler Michel Barnier nannte Oktober 2018 als den Zeitpunkt, zu dem die Verhandlungen 
abgeschlossen sein müssten. Ende März 2019 würde dann der geordnete Austritt erfolgen, im Mai 2019 wür-
den die nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden - dann bereits ohne Großbritannien. 

Dieses Policy Paper systematisiert die nächsten Verfahrensschritte in den Verhandlungen über den Brexit und 
arbeitet die einzelnen Verfahrensvoraussetzungen heraus, um den rechtlich-institutionellen Kontext genauer 
zu untersuchen. 

Aus europäischer Sicht sind drei Verhandlungsstränge zu unterscheiden:

•	 Die Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV („Der Austritt“)

•	 Die Verhandlung und Gestaltung der künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien („Die 
Zukunft“)

•	 Die Neukonfigurierung der EU-Verträge („Der Rest“)

Dabei sind unterschiedliche Verlaufsszenarien denkbar: Bereits die Austrittsverhandlungen könnten durch 
wiederholte Krisen oder durch Pragmatismus gekennzeichnet sein. In der Verhandlung und Gestaltung der 
künftigen Beziehungen ist zu erwarten, dass sich gewisse Muster der Austrittsverhandlungen wiederho-
len. Diese beiden Verhandlungsstränge sind jedoch eng miteinander verbunden. Die Neukonfigurierung der 
EU-Verträge hängt schließlich vom Resultat der beiden vorangehenden Prozesse ab.
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EINLEITUNG

m 2. Oktober 2016 kündigte die britische Premierministerin Theresa May an, sie wolle dem Europäischen 
Rat spätestens Ende März 2017 offiziell mitteilen, dass das Vereinigte Königreich Großbritannien und 

Nordirland die Absicht habe, auf der Basis von Art. 50 EUV aus der Europäischen Union auszutreten. Nach der 
Ankündigung „Brexit means Brexit“ als Antwort auf das Ergebnis des Referendums vom 23. Juni 2016 
erfolgte damit erstmals eine Präzisierung, wann die Verhandlungen beginnen könnten. Dieser Zeitplan steht 
jedoch seit der Entscheidung des englischen High Courts vom 3. November 2016, laut der die Austrittserklärung 
nicht ohne ein Votum des britischen Parlaments erfolgen könne, wieder in Zweifel. Ein Urteil des Supreme 
Courts des Vereinigten Königreichs wird für Ende Januar 2017 erwartet.

Seit dem Vertrag von Lissabon ist die Möglichkeit eines Mitgliedstaates, aus der EU auszutreten, normiert: 
Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, 
aus der Union auszutreten (Art. 50 Abs. 1 EUV).1 Für diesen Fall sieht Art. 50 Abs. 2 Satz 2 EUV vor, dass 
die Union mit diesem Staat ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aushandelt. Der Rahmen für 
die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union soll dabei berücksichtigt werden. Da es bisher keine 
Anwendungsfälle gibt, ist der Inhalt eines solchen Abkommens nicht abschließend definiert. Insbesondere hin-
sichtlich der Formulierung, dass der „Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berück-
sichtigt“ werde, gibt es einen breiten Interpretationsspielraum.

Auch wenn allgemein meist von „Austrittsverhandlungen“ gesprochen wird, sollte – zumindest gedanklich – 
zwischen drei Regelungsgegenständen unterschieden werden:

1.	 Der Austritt: Die Verhandlungen nach Art. 50 EUV

2.	 Die Zukunft: Die künftigen Beziehungen zwischen der EU-27 und Großbritannien 

3.	 Der Rest: Die Neukonfiguration der EU-Verträge innerhalb der EU-27

Grund hierfür ist im Wesentlichen, dass für die einzelnen Verfahrensschritte unterschiedliche formelle 
Voraussetzungen nach unterschiedlichen Artikeln des EUV/AEUV gelten, die nicht dadurch umgangen werden 
können, dass alle Vorgänge im (weiteren) Zusammenhang mit dem Brexit allein dem Verfahren des Art. 50 
EUV unterstellt werden.

 SCHON DER WORTLAUT 
VON ART. 50 EUV 
UNTERSCHEIDET ZWISCHEN 
DEM AUSTRITTSABKOMMEN 
UND DEM ‚RAHMEN FÜR DIE 
KÜNFTIGEN BEZIEHUNGEN‘”

Schon der Wortlaut von Art. 50 EUV unterscheidet zwischen dem 
Austrittsabkommen und dem „Rahmen für die künftigen Beziehungen”, 

der lediglich „berücksichtigt“ wird und daher nicht selbst Gegenstand des 
Austrittsabkommens sein soll. Auch die Zielsetzung der Regelung, dass der 

Austritt geordnet zu vollziehen ist, spricht dafür, dieses Abkommen als einen 
zeitlich befristeten Rahmen zur Entflechtung zu begreifen. Das Abkommen 

sollte dem ausscheidenden Staat, in diesem Fall Großbritannien, einen angemes-
senen Zeitraum bieten, um die eigene nationale Rechtsordnung auf das endgül-

tige Außerkrafttreten der europäischen Rechtsordnung vorzubereiten. Ein 
Abkommen über die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU dürfte außerdem anderen 

1. � Damit wurden einerseits zuvor bestehende Streitigkeiten über die Austrittsmöglichkeit beendet und andererseits ein Zugeständnis an Integrationsskeptiker geleistet, indem die Freiwilligkeit der 
Mitgliedschaft betont wird.

A
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Verfahrensvorschriften unterliegen. Welche dies sind, richtet sich nach der Form der künftigen Beziehungen 
und erfordert die Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten. Einem Beitritt zur Europäischen Freihandelsassoziation 
(EFTA) müssen auch alle EFTA-Mitglieder zustimmen.  

Im Rahmen eines Abkommens nach Art. 50 EUV können auch keine wesentlichen Änderungen der 
Unionsverträge vorgenommen werden. Solche Primärrechtsänderungen bedürfen des ordentlichen oder ver-
einfachten Vertragsänderungsverfahrens nach Art. 48 EUV und in jedem Fall einer Ratifikation durch die 
Mitgliedstaaten.

 DENNOCH IST DAVON 
AUSZUGEHEN, DASS DIE 
DREI SCHRITTE DES BREXIT 
SICH ZUMINDEST TEILWEISE 
ÜBERSCHNEIDEN UND 
POLITISCH ZUSAMMENHÄNGEN”

Damit ist die Dreiteilung vorgegeben: Das eigentliche 
Austrittsabkommen im Sinne des Art. 50 EUV ist lediglich eine 

Übergangsregelung mit dem Ziel der schonenden Entflechtung von EU und 
Mitgliedstaat. Darüber hinaus kann ein Abkommen über künftige 

Beziehungen, das hiervon zu unterscheiden ist, nach den normalen 
Kompetenz- und Verfahrensvorschriften des Primärrechts verabschiedet wer-

den.2 Sowohl kleinere formale als auch umfassende Änderungen der 
EU-Verträge müssen hingegen das Verfahren nach Art. 48 EUV durchlaufen. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass die drei Schritte des Brexit sich zumindest 
teilweise überschneiden und politisch zusammenhängen. Die EU-27 haben ein Interesse daran, zunächst das 
Austrittsabkommen und dann die künftigen Beziehungen zu verhandeln. Aus britischer Sicht wären parallele 
und verknüpfte Verhandlungen oder sogar die umgekehrte Reihenfolge vorteilhaft.3

Ziel dieses Policy Papers ist es, die nächsten Schritte der Brexit-Verhandlungen zu systematisieren 
und die einzelnen Verfahrensvoraussetzungen herauszuarbeiten. Zu jeder Phase der kommenden 
Verhandlungen können so mögliche Verlaufs- und Ergebnisszenarien identifiziert werden. 

1. Der Austritt: Die Phasen der Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV
In Großbritannien wird derzeit über den Brexit gestritten: Ist das Referendum politisch bindend? Muss das 
Parlament mitentscheiden? Hard oder soft Brexit? All das, was vor der Austrittserklärung (das heißt vor der 
Mitteilung über die Absicht, nach Art. 50 EUV auszutreten) passiert, richtet sich jedoch nach britischem 
Recht, wird gerade vor dem Supreme Court des Vereinigten Königreichs verhandelt und kann hier nicht ver-
tiefend dargestellt werden. Zumindest ist das Referendum der britischen Bevölkerung, das nach deutscher 
Terminologie wohl eher als Volksbefragung denn als Volksentscheid zu bewerten wäre, nicht bindend für bri-
tisches Parlament oder Regierung.4 Die EU-Verträge enthalten für den Zeitpunkt der Austrittserklärung keine 
Vorgabe. Bis zur förmlichen Austrittserklärung des zuständigen britischen Organs ist die EU vom innerstaat-
lichen Prozess also weitestgehend ausgeschlossen. Im Folgenden gliedert dieses Policy Paper die mit der 
Erklärung in Gang gesetzte Prozedur in fünf einzelne Phasen.

1.1. Phase 1: Abgabe der Austrittserklärung durch Großbritannien

Das Prozedere wird durch eine Austrittserklärung Großbritanniens beim Europäischen Rat5 ausgelöst.6 Als ein-
seitige empfangsbedürftige Willenserklärung ist die Austrittserklärung mit Zugang beim Europäischen 

2. � A.A. mit Verweis darauf, dass durch ein Abkommen keine neuen Verpflichtungen gegenüber der bisherigen EU-Mitgliedschaft auferlegt würden und daher das Verfahren nach Art. 50 EUV 
gerechtfertigt erscheine Booß in: Lenz/Borchardt, EU-Verträge Kommentar, 6. Aufl. (2013), EUV, Art. 50 EUV Rn. 4. 

3. � Bertoncini, Enderlein und Lamy, The Brexit Rubik’s Cube, Paper prepared for the 25th Evian Franco-German meeting, September 2016, S. 6f.
4. � Michl, NVwZ 2016, 1365 (1366). 
5. � Sowohl die h.M. und seit der 5. Auflage (2016) auch Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. (2016), Art. 50 EUV, Rn. 5.
6. � Ob dabei die zur Abgabe der Erklärung innerstaatlich vorgeschriebenen Voraussetzungen - etwa die Abgabe durch ein bestimmtes Organ - eingehalten wurden, ist aus europäischer Sicht irrelevant, 

solange die Verletzung innerstaatlichen Rechts nicht offensichtlich ist.
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Rat wirksam. Erst dann hat das Referendum Großbritanniens europarechtliche Relevanz. Art. 50 EUV schreibt 
für die Austrittserklärung keinerlei weitere formelle Anforderungen nieder, auch keine Begründung des 
Austritts. Da es vor der Abgabe der Erklärung keine (Vor-)Verhandlungen mit Großbritannien geben soll, wird - 
neben dem „Brexit-Plan“ für das britische Parlament - erst diese Erklärung die Regierungsposition artikulieren 
und Anhaltspunkte über die Vorstellungen hinsichtlich der Organisation und des Ablaufs der Verhandlungen 
sowie über die Präferenzen für die künftigen Beziehungen und das Austrittsabkommen enthalten.

Streitig ist, ob ab diesem Zeitpunkt die Erklärung wieder zurückgenommen werden und damit der 
Austrittsprozess einseitig wieder abgebrochen werden könnte.7 Wenn man einerseits die Erklärung als ein-
seitige empfangsbedürftige Willenserklärung begreift, liegt es nahe, eine Rücknahme jedenfalls dann für 
unzulässig zu erachten, wenn es hierfür keinen triftigen Grund - etwa im Sinne einer Änderung der grund-
sätzlichen Bedingungen - gibt. Andererseits würden sich aus politischer Sicht die anderen 27 Mitgliedstaaten 
einer Rücknahme der Erklärung durch Großbritannien nach Meinung vieler Beobachter aber vermutlich nicht 
verschließen.

Großbritannien ist nun am Zug. Vertreter der EU haben bereits aufgefordert, das Austrittsgesuch schnellst-
möglich zu übersenden, und warfen dem Mitgliedstaat vor, den Prozess unnötig zu verzögern.8 Einer solchen 
Verzögerung könnte die EU theoretisch unter Berufung auf den Grundsatz des loyalen Zusammenarbeitens in 
Art. 4 Abs. 3 EUV entgegentreten. Anzunehmen, dass die EU die Zweijahresfrist auch ohne Austrittserklärung 
allein aufgrund der innerstaatlichen Entscheidung in Gang setzen kann,9 ginge aber wohl zu weit und würde 
den rechtsgestaltenden Charakter der Erklärung verkennen. 

Der von der britischen Premierministerin angestrebte Zeitpunkt für die Austritterklärung (spätestens März 
2017), an dem sie trotz einer eventuell notwendigen Beteiligung des britischen Parlaments festhalten möchte, 
ist von innenpolitischen Erwägungen geprägt: Die Brexit-Befürworter in ihrer eigenen Partei wünschen, dass 
der Austrittsprozess schnellstmöglich beginnt. Auch die Spitzen der EU-Institutionen hoffen auf eine 
rasche Abgabe der Erklärung10. Der nächste Gipfel der EU-27 wird am 3. Februar 2017 in Valletta (Malta) 
stattfinden, der Europäische Rat tritt am 9./10. März 2017 zusammen und der 60. Jahrestag der Unterzeichnung 
der Römischen Verträge wird am 25. März 2017 gefeiert. Nach der Entscheidung des High Courts, dass die 
britische Regierung die Zustimmung des Parlaments brauche, ist diese dagegen vor dem Supreme Court 
in Berufung gegangen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Berufungsverfahren und mögliche 
Diskussionen im britischen Parlament den Prozess verzögern werden und der angestrebte Zeitpunkt eventuell 
nicht einzuhalten sein wird. 

1.2. Phase 2: Festlegung der Leitlinien durch den Europäischen Rat

 JEDER EINZELNE 
MITGLIEDSTAAT BESITZT 
DAMIT EIN FAKTISCHES 
VETORECHT ÜBER DIE 
LEITLINIEN”

Sobald die Austrittserklärung dem Europäischen Rat zugegangen ist, 
legt dieser Leitlinien für die Austrittsverhandlungen fest. Damit beginnt 

die zweite Phase. Diese richtet sich nach den allgemeinen Regeln für die 
Beschlussfassung des Europäischen Rates. Daher entscheidet der 

Europäische Rat gemäß Art. 15 Abs. 4 EUV im Konsens. Jeder einzelne 
Mitgliedstaat besitzt damit ein faktisches Vetorecht über die Leitlinien. 

Großbritannien nimmt an dieser Beschlussfassung selbstverständlich nicht teil 
(vgl. Art. 50 Abs. 4 Satz 1 EUV). 

7. � Dagegen Mayer F., Zwei Jahre sind nicht immer gleich zwei Jahre: wann beginnt der Brexit-Countdown?, Verfassungsblog, 26.06.2015, (Letzter Zugriff: 28.10.2016); Dafür Sari, Biting the Bullet: 
Why the UK Is Free to Revoke Its Withdrawal Notification under Article 50 TEU, U.K. Const. L. Blog, 17.10.2016, (Letzter Zugriff: 28.10.2016); Michl, NVwZ 2016, 1365 (1368 f.); Thiele, EuR 2016, 281 
(295), der jedoch die rechtsgestaltende Wirkung der Erklärung negiert.Die vorherrschende Meinung ist, eine Rücknahme sei möglich, der High Court hat jedoch die gegenteilige Ansicht vertreten.

8. � Zitat Martin Schulz: „Ein Zögern, nur um der Parteitaktik der britischen Konservativen entgegenzukommen, schadet allen.“; Manfred Weber: „Die beginnende Verzögerungstaktik in London ist 
inakzeptabel“ zitiert auf tagesschau.de, 26.06.2016, (Letzter Zugriff 18.11.2016).

9. � Mayer, F., Zwei Jahre sind nicht immer gleich zwei Jahre: wann beginnt der Brexit-Countdown?, Verfassungsblog vom 26.06.2016 (Letzter Zugriff 28.10.2016).
10. � Joint statement by Schulz, Tusk, Rutte and Juncker on UK referendum outcome, 24.06.2016.

http://verfassungsblog.de/franz-mayer-brexit-countdown/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/10/17/aurel-sari-biting-the-bullet-why-the-uk-is-free-to-revoke-its-withdrawal-notification-under-article-50-teu/
https://ukconstitutionallaw.org/2016/10/17/aurel-sari-biting-the-bullet-why-the-uk-is-free-to-revoke-its-withdrawal-notification-under-article-50-teu/
http://www.tagesschau.de/inland/schulz-brexit-105.html
http://verfassungsblog.de/franz-mayer-brexit-countdown/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160624IPR33834/joint-statement-by-schulz-tusk-rutte-and-juncker-on-uk-referendum-outcome
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Sollte es zu keinem Konsens kommen, stellt sich die Frage, ob beziehungsweise wie die Verhandlungen geführt 
werden könnten. Damit der Rat Verhandlungen aufnehmen kann, ist der Leitlinienbeschluss des Europäischen 
Rates unabdingbar.11 Dennoch läuft zu diesem Zeitpunkt schon die Zweijahresfrist des Art. 50 Abs. 3 EUV. Sie 
beginnt mit Abgabe der Austrittserklärung und setzt nach spätestens zwei Jahren die EU-Verträge 
für den Mitgliedstaat außer Kraft, wenn keine Übereinkunft getroffen wird. 

Es ist weder klar, wie detailliert die Leitlinien des Europäischen Rates sein werden, noch welche Aspekte 
sie abdecken sollten. Sie werden jedoch eine Reaktion der EU-27 auf die Austrittserklärung darstellen. Das 
Hauptaugenmerk des Präsidenten des Europäischen Rates dürfte jedoch darauf liegen, die Leitlinien von 
den Staats- und Regierungschefs verabschiedet zu bekommen, um die Einigkeit der EU-27 zu wahren und 
den Austrittsprozess starten zu können. Einerseits wird es bei sehr detaillierten Leitlinien schwieri-
ger, Konsens herzustellen. Andererseits erlauben klare und genaue Leitlinien dem Ministerrat und den 
Mitgliedstaaten, ihren Einfluss auf und in den Verhandlungen gegenüber der Europäischen Kommission 
geltend zu machen. Zunehmend ist aber auch eine Vorwegnahme politischer Entscheidungen durch sehr 
offensive Wahrnehmung der Leitungsfunktion durch den Europäischen Rat zu erkennen, was mit Blick auf Art. 
15 EUV und das institutionelle Gleichgewicht auf Bedenken stößt.12 Die Meinungsbildung unter den EU-27 zu 
den Leitlinien der Verhandlungen ist allerdings sicherlich auch noch im Fluss.

1.3. �Phase 3: Verabschiedung des Verhandlungsmandats und 
Benennung des Verhandlungsführers durch den Rat

Das Abkommen wird nach dem Verfahren des Art. 218 Abs. 3 AEUV - also dem üblichen Verfahren 
für internationale Übereinkünfte - ausgehandelt. Dort ist geregelt, dass die Kommission dem Rat 
Empfehlungen vorlegt. Auf Grundlage dieser Empfehlungen benennt der Rat den Verhandlungsführer oder 
den Leiter des Verhandlungsteams und erteilt die Ermächtigung zur Aufnahme der Verhandlungen. Die 
Beschlussfassung des Rates über das Verhandlungsmandat erfolgt mit qualifizierter Mehrheit. Der Vertreter 
Großbritanniens nimmt nicht an der Beschlussfassung teil (Art. 50 Abs. 4 EUV). 

 DER RAT 
KANN DABEI MIT 
QUALIFIZIERTER MEHRHEIT 
ENTSCHEIDEN; EINZELNE 
MITGLIEDSTAATEN HABEN 
KEIN VETO MEHR”

Teilweise wird darauf verwiesen, dass die Leitlinienkompetenz des 
Europäischen Rates (Art. 50 Abs. 2 Satz 2 EUV) das Empfehlungsrecht 

der Kommission aus Art. 218 Abs. 3 1. Halbsatz AEUV möglicherweise 
überlagere.13 Sinn und Zweck des Empfehlungsrechts dürfte jedoch sein, 

dass die Kommission als Organ, das nicht mitgliedstaatliche Interessen, son-
dern Unionsinteressen vertritt, einen Verhandlungsführer aus den eigenen 

Reihen benennen kann.14 Dennoch dürfte es sich nur um eine Empfehlung han-
deln, sodass die abschließende Entscheidungskompetenz wohl beim Rat ver-

bleibt. Der Rat kann dabei mit qualifizierter Mehrheit entscheiden. Das heißt, ein-
zelne Mitgliedstaaten haben (anders als bei den Leitlinien des Europäischen Rates) kein Veto mehr und es 
reicht eine Mehrheit von 15 der 27 Staaten, die 65% der Bevölkerung der EU-27 repräsentieren (Art. 238 Abs. 
3 lit. a AEUV).15 Im Verhandlungsmandat werden dann einzelne Aspekte und EU-27-Positionen genauer festge-
legt werden, ohne Spielräume zu verbauen.

Auf dieser Grundlage wird Michel Barnier, der bereits am 1. Oktober 2016 seinen Posten als Chefunterhändler 
der Europäischen Kommission angetreten hat, die Verhandlungen der Europäischen Union mit Großbritannien 
führen. Als seine Stellvertreterin wurde Sabine Weyand ernannt. Zwar hat auch der Europäische Rat mit Didier 
Seeuws einen Verhandlungsführer ins Gespräch gebracht, es ist jedoch davon auszugehen, dass Seeuws nach 

11. � Vgl. Thiele, EuR 2016, 281 (299).
12. � Vgl. Calliess in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. (2016), Art. 15 EUV Rn. 9.
13. � Hierzu Michl, NVwZ 2016, 1365, 1368.
14. � Die Verhandlungsführung wird ebenfalls der Europäischen Kommission zugeordnet von Kumin, in: Hummer/Obwexer, Der Vertrag von Lissabon, 302 (318); und Dörr, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, 

EUV/AEUV, EL 45 (August 2011), Art. 50 EUV, Rn. 27.
15. � Duff, After Brexit, Policy Network, Oktober 2016, S. 7.

http://www.policy-network.net/publications_download.aspx?ID=9435
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Art. 218 Abs. 4 AEUV einen Sonderausschuss leiten wird, der auf Botschafterebene die Verhandlungen fortlau-
fend begleitet. Außerdem könnte der Rat für Allgemeine Angelegenheiten in einem EU-27-Format regelmäßig 
zu den Brexit-Verhandlungen tagen.16 Auch der Rat erkennt jedoch an, dass nur die Europäische Kommission 
über die nötige administrative Kapazität für den komplexen Entflechtungsprozess verfügt. 

Ein weiterer Vetospieler ist das Europäische Parlament mit seinem Verhandlungsführer Guy Verhofstadt, 
da das ausgehandelte Austrittsabkommen der Zustimmung des Europäischen Parlaments bedarf (siehe 1.5). Da 
die abschließende Entscheidungskompetenz jedoch beim Rat liegen wird, hat Großbritannien ein gesteigertes 
Interesse daran, direkte Kontakte zu einzelnen einflussreichen Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich, 
Italien oder den Visegrad-Staaten aufzubauen, die den Verhandlungsverlauf informell beeinflussen können.

1.4. Phase 4: Verlauf der Verhandlungen zwischen den Verhandlungspartnern

 VERHANDLUNGEN ÜBER 
DIE AUSTRITTSREGELUNGEN, 
DIE ZUKÜNFTIGE BEZIEHUNG 
UND INTERNE ANPASSUNGS- 
ODER REFORMREGELUNGEN 
GLEICHZEITIG STATTFINDEN”

Der Verlauf der Verhandlungen ist nicht juristisch vorgegeben. 
Insbesondere können Verhandlungen über die Austrittsregelungen, die 

zukünftige Beziehung und interne Anpassungs- oder Reformregelungen 
gleichzeitig stattfinden. Ähnlich wie bei Verhandlungen zu Beitritts- oder 

Assoziierungsabkommen zwischen Drittstaaten und der EU, ist eine 
Unterteilung in verschiedene Kapitel oder Körbe denkbar, die sich verschiede-

nen Bereichen der Entflechtung annehmen werden.

Es wird inhaltlich hierbei im Wesentlichen darum gehen, für eine zu definierende Übergangszeit einzelne 
Regelungen des Unionsrechts weiterhin in Kraft zu belassen, um dem nationalen Gesetzgeber die Möglichkeit 
zu geben, einen schonenden Übergang zur völligen Loslösung von der Unionsrechtsordnung zu 
bewältigen. Des Weiteren wird es um das Schicksal laufender Verfahren vor dem Gerichtshof und im 
Verwaltungsbereich (etwa der Wettbewerbskontrolle) gehen und um die Frage der Mitwirkung in fortlau-
fenden Projekten der EU. Auch die Mitwirkung Großbritanniens in den einzelnen Organen während der 
Entflechtungsphase muss geklärt werden.17 Diese Frage ist im Hinblick auf die kommenden Wahlen zum 
Europäischen Parlament besonders drängend. Naheliegend ist es, zu vereinbaren, die unmittelbare Geltung 
und den Anwendungsvorrang in bestimmten Regelungsbereichen vorübergehend beizubehalten. Folgende 
vier Szenarien sollen den Verhandlungsverlauf beispielhaft darstellen:

•	 Verlaufsszenario 1 „Geradlinigkeit“: 

 EINE GERÄUSCHLOSE 
UND KONSEQUENTE 
TRENNUNG”

Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint es naheliegend, dass die britische 
Regierung dem Leitsatz „Brexit means Brexit“ folgen wird und (überwie-

gend aus innenpolitischen Erwägungen heraus) versuchen wird, mit den 
Verhandlungen zügig voranzuschreiten. Beim Parteitag der Tories Anfang 

Oktober hatte Theresa May angekündigt, dass sie den Prozess des Austritts 
nicht unnötig verzögern und daher bis spätestens Ende März 2017 die 

Erklärung beim Europäischen Rat abgeben wolle. Im Verlaufsszenario 1 zeich-
nen sich die Akteure deshalb durch Geradlinigkeit aus, indem sie dem mehrheitli-

chen Wunsch nach einem Austritt und den von der britischen Premierministerin 
formulierten Zielen folgen, den rechtlichen Rahmen von Art. 50 EUV inklusive der Zwei-Jahres-Frist 
beachten und die Austrittsverhandlungen innerhalb der zwei Jahre zu einem für alle Seiten akzep-
tablen Ergebnis führen. Man könnte dies eine geräuschlose und konsequente Trennung nennen, nach der 
das Post-Brexit-Verhältnis nicht eng sein wird.

16. � Brössler, Raus! Aber wie? Die EU ringt um den Brexit, Süddeutsche Zeitung vom 19.11.2016, (Letzter Zugriff: 19.11.2016) 
17. � Vgl. etwa Meng, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, EUV/AEUV, Band 1, 7. Aufl. (2015), Art. 50 EUV, Rn. 5. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/brexit-raus-aber-wie-1.3255712
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•	 Verlaufsszenario 2 „Krise“:

 DER LANGSAME, 
LAUTE UND SCHLIESSLICH 
HINAUSGESCHOBENE 
TRENNUNGSPROZESS”

Im Verlaufsszenario 2 kommen die Verhandlungen in den Jahren 2017 
und 2018 nur schleppend voran. Es kommt zu einer Wirtschaftskrise in 

Großbritannien und ein geordneter Brexit bis März 2019 ist unmöglich. 
Unwahrscheinlich ist dies nicht: Erst kürzlich berichtete die Financial Times, 

dass der britischen Regierung auf Grund der schwachen Wirtschaft und den 
sinkenden Steuereinnahmen ein Haushaltsdefizit von 116 Milliarden Euro dro-

hen.18 In diesem Szenario formulieren die Akteure Maximalforderungen und 
beharren auf ihren Positionen, was zu einer schweren Krise in den Verhandlungen 

führt. Auf einem EU-Außenministertreffen Mitte November 2016 hielt Boris 
Johnson an seiner Position fest, dass die Personenfreizügigkeit nicht zu den Grundfreiheiten der EU gehöre. 
Der italienische Industrieminister Carlo Calenda nannte Johnsons Äußerungen zu italienischen Prosecco-
Exporten nach Großbritannien beleidigend.19 Angela Merkel und andere EU-Politiker machten erneut klar, 
dass sie sich auf keine Kompromisse bezüglich der Freizügigkeit einlassen werden. Sollte sich an der Haltung 
Großbritanniens nichts ändern, wäre ein solches Krisenszenario also durchaus denkbar. Zur 
Schadensbegrenzung würde das Vereinigte Königreich dann möglicherweise die Verlängerung der 
Verhandlungen beantragen. In diesem Szenario würde der Europäische Rat einer Verlängerung unter der 
Bedingung zustimmen, dass Großbritannien in strittigen Punkten einlenken würde. In diesem Fall würde der 
langsame, laute und schließlich hinausgeschobene Trennungsprozess dazu führen, dass das Verhältnis zwi-
schen der EU-27 und Großbritannien doch länger eng bleiben könnte, als zunächst (2016) angenommen. 

•	 Verlaufsszenario 3 „Pragmatismus“: 

 ES WERDEN 
ÜBERGANGSFRISTEN 
GEFUNDEN, DIE DEN BREXIT 
ABFEDERN”

Auch im Verlaufsszenario 3 schreiten die Verhandlungen nur langsam 
voran, zeichnen sich aber doch durch eine pragmatische Herangehensweise 

aus. Daher können strittige Punkte ausgeräumt werden. Es werden 
Übergangsfristen gefunden, die den Brexit abfedern und bereits recht früh 

kommen die Verhandlungsführer überein, dass neben den 
Austrittsverhandlungen parallel die Zukunftsverhandlungen geführt werden 

müssen (mit dem Ziel, ein Übergangsabkommen als Zwischenstufe sofort 
nach dem Wirksamwerden des Austritts und vor der künftigen 

Beziehungsregelung in Kraft zu setzen). Die Ernennung von so erfahrenen 
Verhandlungsführern wie Barnier und Seeuws spräche für ein solch pragmatisches Szenario. Besonders Didier 
Seeuws wird von vielen Kommentatoren als kühler Kopf eingeschätzt, der einen soliden Kompromiss aushan-
deln könne.20 Die öffentlichen Äußerungen der britischen Premierministerin vor einem Gespräch mit der deut-
schen Bundeskanzlerin im November 2016 formulieren ebenfalls das Ziel einer pragmatischen 
Herangehensweise: Sie wolle, so Theresa May, dass im Rahmen eines geordneten Prozesses an einer Lösung 
gearbeitet werde, die sowohl im Interesse Großbritanniens als auch dem seiner europäischen Partner sei.21

•	 Verlaufsszenario 4 „Neuordnung“:

Das Verlaufsszenario 4 kombiniert zügige Verhandlungen mit der Erkenntnis (sowohl auf britischer als auch auf 
kontinentaleuropäischer Seite), dass enge Beziehungen trotz des Austritts in beiderseitigem Interesse 
sind. Daher werden bereits in den Austrittsverhandlungen, die schneller als erwartet abgeschlossen werden, 
die Grundlinien einer zukünftigen Assoziierung besprochen und die Basis für gute künftige Beziehungen 
gelegt, die einer grundlegenden Neuordnung gleichkommt. Solch entgegenkommende Töne waren zum 
Beispiel von Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, zu hören. 

18. � UK faces £100bn Brexit hole in budget, Financial Times, 16.11.2016, (Letzter Zugriff 18.11.2016)
19. � The Guardian, 17.11.2016, Boris Johnson ridiculed by European ministers after prosecco claim, (Letzter Zugriff 18.11.2016)
20. � Mayer, T., Didier Seeuws: Ein stiller Anwalt für die Scheidung von den Briten, Der Standard, 28.06.16, (Letzter Zugriff 18.11.2016)
21. � PM and Chancellor Merkel statements: 18 November 2016, (Letzter Zugriff 19.11.2016)

“I want to see this as a smooth process, an orderly process, working towards a solution that is in the interests of both the United Kingdom but also in the interests of our European partners too.”

https://www.ft.com/content/acb33786-ac16-11e6-9cb3-bb8207902122
https://www.ft.com/content/acb33786-ac16-11e6-9cb3-bb8207902122
https://www.ft.com/content/acb33786-ac16-11e6-9cb3-bb8207902122
https://www.theguardian.com/politics/2016/nov/16/european-ministers-boris-johnson-prosecco-claim-brexit
http://derstandard.at/2000039937484/Didier-Seeuws-Ein-stiller-Anwalt-fuer-die-Scheidung-von-den
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-and-chancellor-merkel-statements-18-november-2016
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In einem Paper des Think Tanks Bruegel schlug er mit seinen Co-Autoren eine “Continental Partnership” vor, 
um Großbritannien auch weiterhin eng an die Europäische Union zu binden.22 Fraglich bleibt, ob ein solches 
Szenario politisch realistisch ist.

1.5. �Phase 5: Zustimmung des Europäischen Parlaments 
und Beschlussfassung durch den Rat

Der Entwurf des ausgehandelten Austrittsabkommens wird dem Europäischen Parlament zugeleitet, wel-
ches diesem zustimmen muss (Art. 50 Abs. 2 EUV). Anschließend beschließt der Rat, wobei eine nach Art 
238 Abs. 3 lit. b AEUV definierte, erhöhte Mehrheit erforderlich ist (Art. 50 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 4 Satz 
2 EUV).23 Der britische Vertreter im Rat nimmt nicht an der Abstimmung teil (Art. 50 Abs. 4 Satz 1 EUV). 
Das Austrittsabkommen bedarf der anschließenden Ratifikation in Großbritannien, nicht aber in den anderen 
Mitgliedstaaten. Es ist ein bilateraler völkerrechtlicher Vertrag.

 IN DER 
VERGANGENHEIT STOPPTE 
ES VEREINBARUNGEN WIE 
SWIFT UND DAS ANTI-
COUNTERFEITING TRADE 
AGREEMENT (ACTA)”

Das Europäische Parlament besitzt somit – im Gegensatz zu ein-
zelnen Mitgliedstaaten – ein Vetorecht über das Austrittsabkommen. 

Die Frage, wie das Europäische Parlament über die Verhandlungen unter-
richtet wird oder ob es bei den Verhandlungen selbst vertreten sein wird, ist 

offen. Guy Verhofstadt macht laut Medienberichten intern bereits klar, dass 
das Europäische Parlament das Abkommen nicht einfach abnicken werde.24 In 

der Vergangenheit stoppte es Vereinbarungen wie SWIFT und das Anti-
Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Neben dieser Vetomacht nach Abschluss 

der Verhandlungen bemüht sich das Europäische Parlament auch um einen Sitz am 
Tisch und um direkten Einfluss auf die Verhandlungen. Obwohl die Regierungen diesen Forderungen bisher 
widerstanden haben, könnte es das Risiko des Scheiterns (oder einer Verzögerung) eines solchen Abkommens 
verringern, wenn das Europäische Parlament in früheren Stadien des Verhandlungsprozesses direkt einbezo-
gen werden würde.25 Im Europäischen Parlament sind die in Großbritannien gewählten Abgeordneten durch 
den Grundsatz des freien Mandates und dessen Unaufspaltbarkeit nach einzelnen Mitgliedstaaten regulär 
beteiligt: Der Wortlaut des Art. 50 Abs. 4 EUV verweist ausdrücklich nur darauf hin, den austretenden 
Mitgliedstaat bei Beschlussfassungen des Europäischen Rates und Rates außen vor zu lassen.26

Der Einfluss nationaler Parlamente auf die Verhandlungen unter Art. 50 EUV auf das Abstimmungsverhalten 
der jeweiligen nationalen Vertreter in Rat und Europäischem Rat ist begrenzt. Gerade deshalb ist das 
Zustimmungserfordernis des Europäischen Parlaments notwendig. Diskussionen über den Brexit, die im 
Europäischen Rat stattfinden, sind allerdings auch Gegenstand spezifischer parlamentarischer Prozeduren, 
die in den meisten nationalen Parlamenten zur Kontrolle des Staats- oder Regierungschefs vor oder nach 
Gipfeltreffen des Europäischen Rates entstanden sind.27 Das Austrittsabkommen ist für den Austritt nicht 
konstitutiv, maßgeblich ist allein die Austrittserklärung. Sollte das Abkommen an irgendeiner Stelle des 
Verfahrens scheitern, treten nach der sogenannten “Sunset Clause” die EU-Verträge im betroffenen 
Mitgliedstaat in jedem Falle zwei Jahre nach der Austrittserklärung außer Kraft, dann eben ohne 
weitere Übergangsregelungen. Diese Frist kann jedoch, nach Art. 50 Abs. 2 EUV durch einen ein-
stimmigen Beschluss des Europäischen Rates im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat 
verlängert werden. So äußerte beispielsweise Jeroen Dijsselbloem, der Chef der Eurogruppe, in Bezug auf 
die Länge der Verhandlungen im November 2016 die Erwartung, dass diese deutlich länger als zwei Jahre 
dauern werden.28

22. � Pisani-Ferry, Röttgen, Sapir, Tucker and Wolff, Europe after Brexit: A proposal for a continental partnership, Bruegel, 29.08.2016. 
23. � 72% der Mitglieder des Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten (20 von 27) und mindestens 65% der Bevölkerung der EU-27 repräsentieren.
24. � Brössler, op.cit., Süddeutsche Zeitung vom 19.11.2016.
25. � Kreilinger, Watchdogs and Vetoplayers: Europe’s parliaments will keep an eye on Brexit negotiations, Blog Post, Jacques Delors Institut - Berlin, 25.11.2016 (Letzter Zugriff 30.11.2016).
26. � So auch Michl, NVwZ 2016, 1365 (1368).
27. � Wessels, Rozenberg, Hefftler, Kreilinger, Democratic Control in the Member States of the European Council and the Euro Zone summit, European Parliament, 2013.
28. � Brexit talks will take ‘a lot longer’ than two years, Eurogroup head says, Reuters, 16.11.2016 (Letzter Zugriff 30.11.2016). 

http://bruegel.org/author/andre-sapir/
http://bruegel.org/2016/08/europe-after-brexit-a-proposal-for-a-continental-partnership/
https://futurelabeurope.eu/2016/10/21/watchdogs-and-veto-players-of-the-brexit-negotiations/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=90910
http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-dijsselbloem-idUKKBN13B19Z
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1.6. Zusammenfassung

Unter der Voraussetzung, dass Großbritannien bis Ende März 2017 seine Austrittserklärung abgibt (siehe 
Abbildung 1, Buchstabe A), wird der Austritt im März 2019 (nach zwei Jahren) automatisch wirksam (B) – es 
sei denn, es kommt zu einer Verlängerung. Die rechtlichen und politischen Vorgaben und Einschätzungen in 
Bezug auf die Austrittsverhandlungen besagen, dass innerhalb der Zwei-Jahres-Frist die EU-Mitgliedstaaten, 
das Europäische Parlament und Großbritannien dem Austrittsabkommen zustimmen müssen (C), damit es 
zeitgleich mit dem Ende der britischen EU-Mitgliedschaft in Kraft tritt. EU-Chefunterhändler Michel Barnier 
nannte daher Oktober 2018 als den Zeitpunkt, zu dem die Verhandlungen (D) abgeschlossen sein müssten.29 

ABBILDUNG 1  Möglicher zeitlicher Verlauf der Austrittsverhandlungen

Vorbereitung der 
Verhandlungen

laut Theresa May 
spätestens 
März 2017

Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV
Verlängerung der Verhandlungen? 

2017 2018 2019

Phase 1
Austrittserklärung

Phase 2
Leitlinien

Phase 3 
Verhandlungs-

mandat

Phase 4
Verhandlungen

Phase 5
Zustimm

ung

Verlaufsszenarien:
1. Geradlinigkeit
2. Krise
3. Pragmatismus
4. Neuordnung

B

± März 2019

A D

C

II.
September 2017

Bundestagswahl

Mai/Juni 2017
Wahlen in Frankreich

Zwei Jahre

Mai 2019 
Europawahl

Quelle: Autoren. Illustration: © Jacques Delors Institut - Berlin

Es geht in den Austrittsverhandlungen darum, einen geordneten Austritt zu organisieren. Außerdem ist es 
denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass das Abkommen über die künftigen Beziehungen nicht zum gleichen 
Zeitpunkt wie das Austrittsabkommen in Kraft treten kann, da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen 
sein dürften. Der Zeitraum bis zum Inkrafttreten des Abkommens über die künftigen Beziehungen sollte aber 
nicht zu einem Vakuum werden, sondern könnte mit speziellen Übergangsmechanismen oder einem besonde-
ren Abkommen (z.B. einem Übergangs-Freihandelsabkommen30) abgefedert werden.

29. � European Commission, Task force for the preparation and conduct of the negotiations with the United Kingdom under Article 50 of the TEU, Press Statement, Introductory comments by Michel 
Barnier, 06.12.2016 (Letzter Zugriff 12.12.2016) 

30. � Lippert und von Ondarza, Eine europäische Special Relationship, SWP-Aktuell, November 2016 (Letzter Zugriff: 30.11.2016).

http://ec.europa.eu/info/announcements/introductory-comments-michel-barnier_en
http://ec.europa.eu/info/announcements/introductory-comments-michel-barnier_en
https://www.swp-berlin.org/publikation/eine-europaeische-special-relationship/
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2. �Die Zukunft: Verhandlung und Gestaltung der künftigen 
Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien

Zeitlich, inhaltlich und politisch sind das Austrittsabkommen und ein mögliches separates Abkommen über 
die künftigen Beziehungen eng miteinander verknüpft. Daher sollte erstens, wie von Art. 50 EUV vorgesehen, 
schon in den Austrittsverhandlungen der „Rahmen für die künftigen Beziehungen“ angemessen 
berücksichtigt und diskutiert werden und zweitens der Verhandlungszeitpunkt und das Verhandlungsziel 
der „Zukunftsverhandlungen“ vorab geklärt werden. Wie weit die Austrittsverhandlungen mit ihren beschrie-
benen fünf Phasen nach Art. 50 EUV dann bereits fortgeschritten sind, ist offen. Sie dürften sich aber vermut-
lich in Phase 4 befinden. 

 ELEMENTE IM 
AUSTRITTSABKOMMEN 
WÜRDEN DEM ERGEBNIS DER 

„ZUKUNFTSVERHANDLUNGEN“ 
TEILWEISE VORGREIFEN”

Wenn die jeweiligen Verhandlungsvertreter während der reinen 
Austrittsverhandlungen eine gemeinsame Vorstellung entwickeln, wie die 

künftigen Beziehungen aussehen sollten, könnte der zu schaffende Rahmen 
für diese Beziehungen bereits im Austrittsabkommen konkretisiert werden. 

Die entsprechenden Passagen würden dann über vage Formulierungen (wie 
z.B. „enger Partner“) hinausgehen und eine konkrete Option benennen, mögli-

cherweise sogar mit einem Zeitplan versehen sein.31 Solche Elemente im 
Austrittsabkommen würden dem Ergebnis der „Zukunftsverhandlungen“ teil-

weise vorgreifen. 

Generell kann die Europäische Union mit Drittländern – wie es Großbritannien nach vollzo-
genem Austritt eines wäre – Übereinkünfte in vier Fällen abschließen (vgl. Art. 216 Abs. 1 AEUV): 
Erstens wenn dies in den Verträgen ausdrücklich niedergeschrieben ist (so beispielsweise in Art. 207 AEUV 
[Handelsabkommen], Art. 217 AEUV [Assoziierungsabkommen] oder Art. 37 EUV [GASP-Abkommen]); Zweitens 
wenn dies für die Verwirklichung eines Vertragsziels erforderlich ist (also eine Kompetenz im Innenbereich 
der EU vorliegt); Drittens wenn dies in einem verbindlichen Rechtsakt der Union vorgesehen ist; Viertens 
wenn gemeinsame Vorschriften beeinträchtigt oder deren Anwendungsbereich geändert werden könnte32, also 
zum Schutze des acquis communautaire. Für zukünftige Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien 
kommen insbesondere drei Varianten der ausdrücklich niedergeschriebenen Abschlusskompetenz in Betracht, 
namentlich ein Zoll- oder Handelsabkommen nach Art. 207 AEUV, ein Assoziierungsabkommen nach Art. 217 
AEUV und eine Übereinkunft über europäische Nachbarschaftsbeziehungen nach Art. 8 Abs. 2 EUV.

Für die Verfahrensvoraussetzungen kommt es darauf an, um welche Art von zukünftiger Beziehung es sich 
handeln soll. Will Großbritannien schlicht dem EWR und der EFTA beitreten, dann wären die an diesem 
Vertrag beteiligten Nicht-EU-Mitgliedsstaaten miteinzubeziehen. Handelt es sich um ein individuelles bilate-
rales Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien, so kommt es darauf an, ob es sich um ein gemischtes 
Abkommen handelt, oder um ein solches, das lediglich Bereiche betrifft, die die EU selbst regeln kann. Ein 
gemischtes Abkommen müsste auch in jedem einzelnen Mitgliedstaat gemäß nationaler Prozeduren, in der 
Regel parlamentarisch, ratifiziert werden.

Im Folgenden diskutiert dieses Papier vier breit angelegte Ergebnisszenarien: Ein Freihandelsabkommen 
(2.1), ein Nachbarschaftsabkommen (2.2), ein neues engeres Partnerschaft-Format (2.3) und Zugang zum 
Binnenmarkt (2.4). Generell wird ein Freihandelsabkommen als “hard Brexit” und die drei anderen Modelle als 
“soft Brexit” verstanden. All diese Ergebnisszenarien für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen 
stehen unter dem Vorbehalt, dass die Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV (erfolgreich) abgeschlossen 
worden sind, da eine politische Einigung auf zukünftige Beziehungen ohne Einigung über Austrittsregelungen 
unwahrscheinlich erscheint.

31. � Vgl. hierzu: Duff, After Brexit, Policy Network, Oktober 2016. 
32. � Vgl. auch EuGH, Rs. 22/70, Slg. 1971, 263 – AETR 
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2.1. Ergebnisszenario 1: Freihandelsabkommen

 DER STARTPUNKT IN 
DEN VERHANDLUNGEN 
IST REGULATORISCHE 
ÄQUIVALENZ ZWISCHEN 
DEN BEIDEN PARTNERN”

Parallel zu den Austrittsverhandlungen voranschreitende 
Zukunftsverhandlungen zeigen eine gegenseitige, weiterbestehende 

Verbundenheit. In diesem ersten Ergebnisszenario wird lediglich ein 
Freihandelsabkommen angestrebt, das einen Markt für Güter schafft und 

folglich dem Votum des 23. Juni 2016 am ehesten entspricht.33 Diese 
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen würden mit einem Abkommen 

über eine Trans Channel Trade Partnership (TCTP)34 erfolgreich abgeschlossen 
werden. Im Unterschied zum ersten Ergebnisszenario handelt es sich hierbei 

jedoch um ein maßgeschneidertes, bilaterales Freihandelsabkommen zwi-
schen Großbritannien und der EU-27. Eine offene Frage bleibt der Zeitplan, da Verhandlungen über 
Freihandelsabkommen durchschnittlich vier bis sieben Jahre gedauert haben.35 Es besteht aber die Hoffnung, 
dass im Falle Großbritanniens solche Verhandlungen schneller abgeschlossen werden könnten: Der Startpunkt 
in den Verhandlungen ist regulatorische Äquivalenz zwischen den beiden Partnern; diese muss nicht, wie im 
Fall anderer Handelsabkommen, erst erreicht werden. 

Den rechtlichen Rahmen für die Informationsrechte des Europäischen Parlaments bei Verhandlungen 
der Europäischen Union über Freihandelsabkommen und andere internationale Abkommen mit Drittstaaten 
stellt das inter-institutionelle Rahmenabkommen aus dem Jahr 2010 dar.36 Insbesondere ist darin das 
Europäische Parlament dem Rat gleichgestellt. Es erhält Änderungsanträge für das verabschiedete 
Verhandlungsmandat, Entwürfe der Verhandlungstexte und fertig ausgehandelte Vertragsartikel. Der Fall 
des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada (CETA) zeigt, dass andere Parlamente 
– nationale oder sogar regionale – ebenfalls eine Rolle spielen können. Nach dem Beschluss der 
Europäischen Kommission, CETA als ein gemischtes Abkommen zu betrachten, dürfte ein ähnliches Verhalten 
der Kommission in Bezug auf ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien zu 
erwarten sein: Ein Freihandelsabkommen oder eine andere Form der Assoziierung zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU-27 bedürfen – soweit sie als gemischte Abkommen einzustufen sind37 – der Zustimmung 
nationaler Parlamente, die damit (und auch die Regionalparlamente in Belgien) echte Vetospieler werden.38

2.2. Ergebnisszenario 2: Nachbarschaftsabkommen

In den Vertrag von Lissabon wurde mit Art. 50 EUV nicht nur eine Austrittsklausel, sondern vollkommen 
unabhängig davon mit Art. 8 EUV eine Bestimmung einfügt, nach der die EU „besondere Beziehungen zu 
den Ländern in ihrer Nachbarschaft“ entwickeln soll. Im Vertrag ist die Nachbarschaftspolitik auch nicht 
mit der Erweiterungspolitik (Art. 49 EUV) oder dem auswärtigen Handeln der EU (Titel V EUV und Titel V 
AEUV) verbunden.39 Der ehemalige Europaabgeordnete der britischen Liberal Democrats Andrew Duff unter-
breitete vor kurzem einen Vorschlag, Art. 8 EUV als rechtliche Basis für die Regelung der künftigen 
Beziehungen zwischen der EU-27 und Großbritannien als „Nachbar“ zu nutzen. Sein Modell hierfür ist 
das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine.40 Die Vorteile, die er hierbei sieht, sind ins-
besondere institutioneller Art: Ein jährliches Gipfeltreffen, ein Ministerrat, vorbereitende Ausschüsse und ein 
gemeinsames parlamentarischer Gremium.41 

33. � Bertoncini, Enderlein und Lamy, a. a. O., S. 7.
34. � Henrik Enderlein, Präsentation bei „EU to go“, Jacques Delors Institut - Berlin, 20.10.2016.
35. � House of Lords European Union Committee, The process of withdrawing from the European Union, 11th report of Session 2015-16,, para 54 (Letzter Zugriff 25.11.2016)
36. � Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission, 2010, Annex III, OJ L 304/47.
37. � Über diese Frage dürfte das noch zu erwartende Gutachten des EuGH zum Handelsabkommen mit Singapur (EUSFTA) Aufschluss geben, vgl. Antrag der Europäischen Kommission auf ein Gutachten 

nach Art. 218 Abs. 11 AEUV, Rechtssache 2/15.
38. � Kreilinger, Watchdogs and Vetoplayers: Europe’s parliaments will keep an eye on Brexit negotiations, Blog Post, Jacques Delors Institut - Berlin, 25.11.2016
39. � Hillion, The EU neighbourhood competence under Article 8 TEU, In: Fabry (Hrsg.) Thinking Strategically about the EU’s external action. Paris: Notre Europe - Jacques Delors Institute, 2013. S.204-214.
40. � Duff, After Brexit: learning to be good neighbours, EPC Commentary, 18 November 2016 (Letzter Zugriff: 20.11.2016).
41. � Ebd.

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201516/ldselect/ldeucom/138/13802.htm
http://www.delorsinstitut.de/en/publications/authors/18-valentin-kreilinger/parliaments-in-brexit-negotiations-watchdogs-and-veto-players/
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=7194
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=7194
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Während Art. 8 EUV hinsichtlich der Entwicklung besonderer Beziehungen sogar eine Verpflichtung 
festschreibt, bleibt die Bestimmung in Bezug auf die Modalitäten vage: Eine Möglichkeit wäre ein 
Assoziierungsabkommen, aber es wäre auch denkbar, auf dieser Basis ein Abkommen ganz neuen Typs zu ent-
wickeln, da Art. 8 EUV nichts spezifiziert. Allerdings hat im Fall des Assoziierungsabkommen zwischen der EU 
und der Ukraine im April 2016 ein nicht-bindendes Referendum in den Niederlanden den Ratifikationsprozess 
unterbrochen und es konnten nur die Teile des Abkommens provisorisch in Kraft treten, die ausschließlich 
EU-Kompetenzen betreffen. 

2.3. Ergebnisszenario 3: Neues Partnerschaft-Format

Im dritten Verlaufsszenario der Austrittsverhandlungen wurde bereits die grundlegende Neuordnung der 
Beziehung skizziert, die dann auf der Basis von Übergangsfristen und einer Reihe von innovativen Lösungen 
als eine enge Anbindung Großbritanniens als assoziiertes Mitglied zeitnah umgesetzt werden könnte. 
Denkbar wäre, dass der Vorschlag eines neuen Partnerschaft-Formats, so zum Beispiel die “Continental 
Partnership”, wie sie der Think Tank Bruegel vorschlug, größere Beachtung findet. Dabei solle Großbritannien 
vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt erhalten, ohne die Personenfreizügigkeit akzeptie-
ren zu müssen.42 Großbritannien könnte dann als Drittstaat eine engere Beziehung zur EU unterhalten, als 
es für reguläre Handelsabkommen nach Art. 207 AEUV vorgesehen ist. Dies wäre im Rahmen einer ver-
traglichen Assoziierung nach Art. 217 AEUV denkbar, was insbesondere mit der Errichtung gemeinsamer 
Verfahren und Organe (etwa verbindlich entscheidende Assoziierungsräte und Assoziierungsausschüsse) 
einhergeht und die teilweise Teilhabe eines Drittstaates am Unionssystem ermöglicht, ohne diesem die 
Mitwirkungsrechte eines Mitgliedstaates einzuräumen. Bisher bestehen drei Formen der vertraglichen 
Assoziierung, die nach ihrer Zielsetzung unterschieden werden: Freihandelsassoziierung, Beitrittsassoziierung 
und Entwicklungsassoziierung. Denkbar ist, dem eine neue “Austrittsassoziierung” hinzuzufügen. Das 
Verfahren, nach dem ein Assoziierungsabkommen abgeschlossen wird, richtet sich nach Art. 218 Abs. 6 
und 8 AEUV. Insbesondere bedarf es im Gegensatz zu den Vorgaben des Art. 50 EUV für die Beschlüsse 
des Rates der Einstimmigkeit (Art. 218 Abs. 8 UAbs. 2 Satz 1 AEUV). Darüber hinaus werden die meisten 
Assoziierungsabkommen als gemischte Abkommen geschlossen, da sie sachlich Unionskompetenzbereiche 
und mitgliedstaatliche Kompetenzbereiche betreffen. In diesem Fall muss auch hier das Abkommen in allen 
Mitgliedstaaten ratifiziert werden.43

2.4. Ergebnisszenario 4: Binnenmarkt-Zugang

Unter “Zugang zum Binnenmarkt” ist schließlich ein Szenario zu verstehen, bei dem Großbritannien, das 
durch seinen Austritt aus der EU auch den EWR verlässt, diesem (beziehungsweise der EFTA) wieder beitreten 
würde.44 Dies entspricht dem “norwegischen” Modell. Damit dürfte aber das reguläre Verfahren zum Beitritt 
zu einer auf völkerrechtlichem Vertrag basierenden internationalen Organisation anwendbar sein, das sich 
nach Völkerrecht und nicht nach Unionsrecht bemisst. Das bedeutet, dass es einer Ratifikation in allen ver-
tragsbeteiligten Staaten bedarf, also neben der EU in Norwegen, Liechtenstein, Island und Schweiz. Mit dem 
Zugang zum Binnenmarkt ist, wie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem Interview mit der 
Financial Times45 bekräftigte, eine Begrenzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht vereinbar: “There 
is no à la carte menu. There is only the whole menu or none.” Aus politischer Sicht, mit Blick auf die Diskussion 
in Großbritannien, erscheint Binnenmarkt-Zugang bei völliger Personenfreizügigkeit dem britischen “Leave”-
Lager nicht vermittelbar und daher politisch nicht umzusetzen.46 

42. � Pisani-Ferry, Röttgen, Sapir, Tucker and Wolff, Europe after Brexit: A proposal for a continental partnership, Bruegel, 29.08.2016.
43. � Becker, Enderlein, Kuhlmann, Wolfstädter, UK will den Brexit und was für ein Europa will die EU?, Policy Paper, Jacques Delors Institut - Berlin, 24.06.16. Ein Status als EU-Mitglied mit beschränkter 

institutioneller Integration (etwa als eine interne Assoziation) ist dagegen von den EU-Verträgen nicht vorgesehen und daher unzulässig.
44. � Miller, Lang, Brexit: how does the Article 50 process work? House of Commons Library Briefing Paper, June 2016, (Letzter Zugriff 19.11.2016)
45. � Wolfgang Schäuble sets out tough line on Brexit, Financial Times, 17.11.2016, (Letzter Zugriff 19.11.2016)
46. � Bertoncini, Enderlein und Lamy, a. a. O., S. 7.

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7551
https://www.ft.com/content/765a1f2a-acba-11e6-9cb3-bb8207902122
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2.5. Zusammenfassung

 MIT BLICK AUF DIE 
REGELUNG DER KÜNFTIGEN 
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER 
EU-27 UND GROSSBRITANNIEN 
SIND NUR WENIGE GESICHERTE 
AUSSAGEN MÖGLICH”

Insbesondere mit Blick auf die Regelung der künftigen Beziehungen zwi-
schen der EU-27 und Großbritannien sind nur wenige gesicherte Aussagen 

möglich. Die existierenden Modelle und rechtlichen Möglichkeiten 
lassen eine große Bandbreite an Optionen für die tatsächliche 

Ausgestaltung der Beziehungen als denkbar erscheinen. Die Signale der 
britischen Regierung sind widersprüchlich und die Ungewissheit wird sicher-

lich bis 2018 andauern. Obwohl die Entflechtung Großbritanniens von der 
Europäischen Union und deren künftige Beziehungen hier getrennt voneinan-

der betrachtet worden sind, bedingen sie einander und könnten teilweise parallel verhandelt werden. 

Die gedankliche Dreiteilung dieses Policy Papers sollte daher nicht den Blick darauf verstellen, dass die 
unterschiedlichen Rechtsgegenstände auf das engste miteinander verknüpft sind, aber ihrer eigenen Logik, 
ihrem eigenen Zeitplan und ihrem eigenen Ratifikationsprozess folgen. Dies gilt insbesondere für die vier 
diskutierten Optionen der künftigen Beziehungen (Freihandelsabkommen, Nachbarschaftsabkommen, neues 
Partnerschaft-Format, Binnenmarkt-Zugang), die die folgende Tabelle zusammenfasst.

TABELLE 1  Ergebnisszenarien für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU-27 und Großbritannien

VORSCHLAG MODELL RECHTLICHE GRUNDLAGE

Freihandelsabkommen diverse Kanada Art. 207 AEUV

Nachbarschaftsabkommen Duff (2016) Ukraine Art. 8 EUV

Neues Partnerschaft-Format Pisani-Ferry, Röttgen, Sapir, Tucker und Wolff (2016) -/- Art. 207 AEUV oder Art. 217 AEUV

Binnenmarkt-Zugang diverse Norwegen Art. 217 AEUV
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3. Der Rest: Neukonfiguration der EU-Verträge
Eine Änderung der EU-Verträge wird, um den Brexit zu vollziehen, unumgänglich sein. Über notwen-
digen formalen Änderungen hinaus, könnte es in diesem Zuge zu grundlegenden konstitutionellen Reformen 
kommen.47 Diese bedürfen nach herrschender Interpretation der EU-Verträge – auch im Falle kleiner formaler 
Änderungen – einer Vertragsänderung im Verfahren des Art. 48 EUV, da das Austrittsabkommen von Art. 50 
EUV oder ein internationales Abkommen keine Änderung des Primärrechts bewirken können.48 Das austre-
tende Großbritannien ist an diesem Vorgang nicht weiter zu beteiligen.

3.1. Notwendige formale Anpassungen

 DREI ARTEN VON 
FORMALEN ANPASSUNGEN 
MÜSSEN VORGENOMMEN 
WERDEN UND ERFORDERN 
EINSTIMMIGKEIT DER 27 
MITGLIEDSTAATEN”

Drei Arten von formalen Anpassungen müssen vorgenommen werden 
und erfordern Einstimmigkeit der 27 Mitgliedstaaten. Zumindest der ter-

ritoriale Geltungsbereich der Verträge in Art. 52 EUV sowie alle 
Bezugnahmen auf Großbritannien als Mitgliedstaat in den Unionsverträgen 

müssen als Folge des Austritts geändert werden. Darüber hinaus werden die 
EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten eine neue Regelung über die Verteilung 

der Sitze im Europäischen Parlament verabschieden müssen.49 Außerdem wird 
sich der bevorstehende Austritt bereits im Vorfeld auf die Verhandlungen über den 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (ab 2021) auswirken, da trotz des „Rabatts“ mit Großbritannien ein 
wichtiger Nettozahler austritt. 

Die genaue Verteilung der 751 Sitze im Europäischen Parlament auf die Mitgliedstaaten regelt eine 
einstimmige Entscheidung des Europäischen Rates, die auf Initiative und mit Zustimmung des Europäischen 
Parlaments getroffen werden muss. Falls der Austritt Großbritanniens vor der nächsten Europawahl im Mai 
2019 wirksam wird, werden die 73 britischen Sitze für die Wahl neu zu verteilen sein. Ein Austritt erst nach 
der Wahl könnte zu zusätzlichen Komplikationen im politischen System führen, da sich die Frage stellt, welche 
Rolle die dann 2019 in Großbritannien gewählten Abgeordneten in der Folgezeit spielen würden. Aus diesem 
Grund sehen viele Beobachter Mai 2017 als spätesten Zeitpunkt für die britische Austrittserklärung.

Dass für kleinere formale Anpassungen – etwa die Änderung des Geltungsbereichs der EU-Verträge in 
Art. 52 EUV – ausnahmsweise das Verfahren des Art. 50 Abs. 2 EUV i.V.m. Art. 218 Abs. 3 AEUV genügt, 
erscheint zweifelhaft.50 Hiergegen spricht der bilaterale Charakter des Austrittsabkommens, der die übri-
gen Mitgliedstaaten weder verfahrenstechnisch noch inhaltlich berücksichtigt.51 Auch Art. 218 Abs. 11 
Satz 2 AEUV, der klarstellt, dass Übereinkünfte der Union nicht ohne das Verfahren nach Art. 48 EUV die 
Unionsverträge ändern können, spricht für eine strenge Sichtweise. Vollumfängliche Vertragsänderungen 
bedürfen der Voraussetzungen des normalen Vertragsänderungsverfahrens des Art. 48 EUV, das 
heißt der Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten.

47. � Vgl. hierzu Fabbrini F., Der Brexit als Möglichkeit für eine Vertragsreform in der EU, spotlight europe 2016/01; Tiilikainen, Brexit‘s Impact on the EU Institutions:Immediate implications and 
possibilities for reform, FIIA Briefing Paper 203 (2016).

48. � Craig, The Treaty of Lisbon: Law, Politics and Treaty Reform, Oxford University Press, 2010, S. 401.
49. � Fabbrini F., Der Brexit als Möglichkeit für eine Vertragsreform in der EU, spotlight europe 2016/01.
50. � Wenigstens punktuelle Regelungen hinsichtlich des Austritts eines Mitgliedstaates für möglich erachtet Kumin in: Hummer/Obewexer, Der Vertrag von Lissabon, 302 (319f.); ebenso soweit 

Großbritanniens Interessen betroffen sind Michl, NVwZ 2016, 1365 (1367).
51. � Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. (2016), Art. 50 EUV, Rn. 7; Thiele, EuR 2016, 281 (300).

http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
http://www.fiia.fi/en/publication/627/brexit_s_impact_on_the_eu_institutions/
http://www.fiia.fi/en/publication/627/brexit_s_impact_on_the_eu_institutions/
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/09/spotlight_europe_01_2016_DE.pdf
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3.2. Große Reform der EU-Verträge

Es könnte auch zu einer großen Reform der EU-Verträge kommen52, um beispielsweise die Wirtschafts- und 
Währungsunion zu vollenden, indem Fiskalpakt (nach Art. 16 SKS-Vertrag) und ESM-Vertrag in die EU-Verträge 
integriert werden und die institutionelle Architektur krisenfest gemacht wird. 

 WENIG 
ENTHUSIASMUS 
FÜR WEITGEHENDE 
VERTRAGSÄNDERUNGEN”

Zum jetzigen Zeitpunkt lassen die wichtigsten Entscheidungsträger 
jedoch nur wenig Enthusiasmus für weitgehende Vertragsänderungen 

erkennen. Aus zahlreichen Wortmeldungen seit dem britischen Referendum 
geht hervor, dass man mit den bestehenden Verträgen arbeiten wolle. Auf 

dem EU-Gipfel direkt nach dem Brexit-Referendum Ende Juni 2016 erklärten 
die EU-Spitzen, es werde keine Vertragsänderungen geben, da die beste-

henden Verträge ausreichend Spielraum für Reformen böten.53 Ein Bericht 
des Europäischen Parlaments unter Federführung von Guy Verhofstadt, der 

gleichzeitig auch Brexit-Verhandlungsführer des Europäisches Parlaments ist, lotet indes Möglichkeiten für 
weitergehende Vertragsänderungen aus.

Jegliche Vertragsänderung nach dem ordentlichen Verfahren von Art. 48 EUV würde einen Konvent erfordern 
– und dann eine Ratifikation der fertig ausgehandelten Vertragsänderung(en) in nationalen Parlamenten 
sowie eventuell sogar durch Referenden gemäß der verfassungsrechtlichen Bestimmungen jedes einzelnen 
Mitgliedstaates. 

3.3. Zusammenfassung

Die drei verschiedenen Rechtsgegenstände (Austrittsabkommen, Abkommen über die künftigen Beziehungen 
und die nötige Anpassung der EU-Verträge für die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten) sind in diesem Policy Paper 
getrennt voneinander betrachtet worden, bedingen einander jedoch. Wie stark sich die Verhandlungen 
der drei Akte des Brexit-Dramas überschneiden, ist nicht klar.54 Alle drei Verhandlungsprozesse wer-
den auf dasselbe Datum zwei Jahre nach der britischen Austrittserklärung zusteuern (siehe Abbildung 
2, Buchstabe D). Während die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen nicht abgeschlossen sein 
müssen, sondern das Austrittsabkommen lediglich “unter Berücksichtigung des Rahmens für die künftigen 
Beziehungen” (E) verhandelt wird, ist nach übereinstimmender juristischer Meinung eine Neukonfiguration 
der EU-Verträge nötig. Diese sollte bereits im Jahr 2018 in Angriff genommen werden (F), damit die notwendi-
gen Anpassungen zum Zeitpunkt, an dem der Austritt Großbritanniens wirksam wird, und vor der Europawahl 
im Mai 2019 (G) in Kraft treten können. 

Eine weitreichendere Reform der EU-Verträge würde sicherlich erst nach der Europawahl 2019 beginnen und 
sich über mehrere Jahre erstrecken. Möglicherweise erfordert die endgültige Regelung über die künftigen 
Beziehungen zwischen der EU-27 und Großbritannien dann selbst eine Vertragsänderung. 

52. � Einzelne Autoren, so z.B. Fabbrini F., Der Brexit als Möglichkeit für eine Vertragsreform in der EU, spotlight europe 2016/01, haben das Argument vorgebracht, dass der Brexit ein „window of 
opportunity“ darstellen könne.

53. � EU-Staaten verschieben Reformdebatte, ZEIT online, 29. Juni 2016 (Letzter Zugriff 15.12.2016).
54. � Dieselbe Terminologie benutzt Paul Craig in ‚Brexit: A Drama in Six Acts ‚ (2016) 41 European Law Review 447. Die Brexit-Verhandlungen dieses Policy Papers stellt Craigs Artikel im sechsten und 

letzten Akt dar. 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-06/eu-gipfel-brexit-angela-merkel-donald-tusk
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ABBILDUNG 2  Möglicher zeitlicher Verlauf der Verhandlungen über die drei Rechtsgegenstände

Vorbereitung der 
Verhandlungen

laut Theresa May 
spätestens 
März 2017

Austritt nach Art. 50 EUV

Mai/Juni 2017
Wahlen in Frankreich Mai 2019 

Europawahl

Zwei Jahre

2017 2018 2019 2020

künftige
Beziehungen ?  

Phase 1
Austrittserklärung

Phase 2
Leitlinien

Phase 3 
Verhandlungs-

mandat

Phase 4
Verhandlungen

Phase 5
Zustim
mung

Verhandlungen über Austrittsabkommen „unter 
Berücksichtigung des Rahmens für die künftigen 

Beziehungen“

Ergebnisszenarien:
1. Freihandelsabkommen
2. Gutnachbarschaftliches 

Assoziationsabkommen
3. Neues Partnerschaft-Format
4. Binnenmarkt-Zugang

September 2017
Bundestagswahl

(notwendige)         Neukonfiguration 
der EU-Verträge

D

± März 2019

E

F
G

II.

III.

I.

Quelle: Autoren. Illustration: © Jacques Delors Institut - Berlin.
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FAZIT

Das, was gemeinhin als „Brexit“ bezeichnet wird, sind eigentlich Verhandlungen über drei verschie-
dene Rechtsgegenstände: die Entflechtung Großbritanniens von der Europäischen Union, deren künftige 
Beziehungen und die folglich nötige Veränderung der EU-Verträge für die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten. 
Obwohl diese drei Akte getrennt voneinander betrachtet werden sollten, bedingen sie einander und können 
teilweise parallel verhandelt werden. Ohne die von der britischen Premierministerin für spätestens 
Ende März 2017 angekündigte formelle Austrittserklärung Großbritanniens beginnt der Prozess 
in Richtung Brexit nicht. Der Ausgang einer Phase des Prozesses hat direkten Einfluss auf Verlauf und 
Ausgang der nächsten. Nachdem sich die EU-27 formiert und abgestimmt hat, werden im Laufe des Jahres 
2017 die eigentlichen Austrittsverhandlungen beginnen (siehe Abbildung 3). 

Die gedankliche und visuelle Dreiteilung sollte nicht den Blick darauf verstellen, dass die drei unterschiedlichen 
Rechtsgegenstände auf das engste miteinander verknüpft sind. Die einzelnen Übereinkünfte werden daher 
Übergangsmechanismen beinhalten müssen, die darauf Rücksicht nehmen, dass jeder Rechtsgegenstand sei-
ner eigenen Logik, seinem eigenen Zeitplan und seinem eigenen Ratifikationsprozess folgt. Daher birgt auch 
jeder der drei Akte (Austrittsverhandlungen, künftige Beziehungen und die Neukonfiguration der 
EU-Verträge) spezifische Risiken.

 BESONDERS WICHTIG 
IN DEN VERHANDLUNGEN 
SCHEINEN DABEI ENDE 2018 
UND ANFANG 2019”

Besonders wichtig in den Verhandlungen scheinen dabei Ende 2018 und 
Anfang 2019: Wenn Großbritannien bis Ende März 2017 seine 

Austrittserklärung abgegeben haben wird, ist erstens Oktober 2018 die 
informelle Deadline, die Michel Barnier in seinem Pressebriefing am 6. 

Dezember 2016 für den Abschluss der Verhandlungen gesetzt hat.55 Zweitens 
wird der Austritt nach zwei Jahren automatisch wirksam – es sei denn, es 

kommt zu einer Verlängerung. Drittens wird im Mai 2019 das Europäische 
Parlament neu gewählt.

55. � European Commission, Task force for the preparation and conduct of the negotiations with the United Kingdom under Article 50 of the TEU, Press Statement, Introductory comments by Michel 
Barnier, 6.12.2016 (Letzter Zugriff: 10.12.2016). 

http://ec.europa.eu/info/announcements/introductory-comments-michel-barnier_en
http://ec.europa.eu/info/announcements/introductory-comments-michel-barnier_en
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ABBILDUNG 3  Zusammenfassung: Schematischer Ablauf der Brexit-Verhandlungen

Interim free trade /
framework agreement

EU

WITHDRAWAL FUTURE RELATIONSHIP TREATY CHANGE

Agreement
(to be negotiated 
by October 2018?)

X

European Council to adopt guidelines for 
negotiations (unanimity among EU-27)

4

4

Formal notification of the 
intention to withdrawMarch

2017

_To be ratified by:
__European Parliament
__UK Parliament
__Council (super-QMV)

 X
 X
 X

Withdrawal Agreement 
with transitional 
provisions enters into 
force; 
Treaties cease to apply 
(exit date to be set)

Possibility to grant extension (by 
unanimity in the European Council, in 

agreement with UK)

Automatic exit

2017 / 
2018

Unanimity required among 
EU-27 to change:
– Territorial scope of EU 
– EP Elections Act
– Multiannual Financial Framework

Agreement on the future 
relationship EU-27 / UK 

2

“taking account of the framework for 
[…] future relationship” 

2?
To be adopted / ratified by:
_European Council
_European Parliament
_Member States

 X
 X
 X

2



Ratification depends on type 
and depth:
_European Parliament
_UK Parliament
_Council/Member States

 X
 X
 X

 X

X

Further changes 
to the EU Treaties?

NEGOTIATING BREXIT

4

 X

2

Elections to 
the European 
Parliament 

? May 
2019

Council to authorise opening of the negotiations (following a 
recommendation by the European Commission), to adopt negotiating 

directives and to nominate European Commission as the Union 
negotiator (QMV)

March 
2019

2018 / 
2019

2

Quelle: Autoren. Illustration: © Jacques Delors Institut - Berlin.
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Die Aussage von Michel Barnier, dass „der Zeitraum für tatsächliche Verhandlungen kürzer als zwei Jahre 
sein”56 werde, ist zutreffend, da innerhalb der Zwei-Jahres-Frist das geschlossene Abkommen von 
den Vertragsparteien ratifiziert werden muss. Er nannte Oktober 2018 als den Zeitpunkt, zu dem die 
Austrittsverhandlungen abgeschlossen sein müssten.

Im zweiten Fall (voraussichtlich März 2019) geht es zum einen darum, zu einem geordneten Austritt zu 
kommen, auch wenn sich das Inkrafttreten des Austrittsabkommen nach Art. 50 EUV (mit unklaren Folgen) 
verzögern sollte. Zum anderen geht es, wenn das Abkommen über die künftigen Beziehungen nicht zum glei-
chen Zeitpunkt wie das Austrittsabkommen in Kraft treten kann, außerdem darum, den Zeitpunkt bis zum 
Inkrafttreten des Abkommens über die künftigen Beziehungen nicht zu einem Vakuum werden zu 
lassen, sondern mit speziellen Übergangsmechanismen abzufedern.

Zeitlich direkt darauf folgend, muss im dritten Fall (Mai 2019) die Neukonfiguration der EU-Verträge 
abgeschlossen sein, um eine ordnungsgemäße Wahl des Europäischen Parlaments zu ermöglichen, wenn 
Großbritannien dann bereits ausgetreten ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist zu diesem Zeitpunkt keine 
Neukonfiguration der Verträge notwendig. Ein bereits abzusehender späterer Austritt würde aber weitere 
rechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments auf-
werfen, da die frisch gewählten britischen Abgeordneten dann eventuell während der Wahlperiode 2019-2024 
ausscheiden würden. 

 EIN ÜBERGANGS-
FREIHANDELSABKOMMEN 
KÖNNTE DEN ZEITRAUM BIS 
ZUR ENDGÜLTIGEN REGELUNG 
DER BEZIEHUNGEN 
ÜBERBRÜCKEN”

Der Ablauf der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen 
der EU-27 und Großbritannien lässt sich aus heutiger Sicht (Dezember 

2016) nur sehr schwer einschätzen und hängt entscheidend von der inhaltli-
chen Ausgestaltung der künftigen Beziehung ab. Ein Übergangs-

Freihandelsabkommen könnte den Zeitraum bis zur endgültigen 
Regelung der Beziehungen überbrücken. Von den relevanten politi-

schen Akteuren in der EU und in Großbritannien gibt es hierzu keine 
Vorfestlegungen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass nach den jeweiligen Verhandlungsphasen die Verhandlungsergebnisse 
immer der Zustimmung oder Ratifikation durch eine ganze Reihe von Vetospielern (z.B. britisches 
Parlament oder Europäisches Parlament) bedürfen. Die Entwicklung der europäischen Integration zeigt, dass 
es hier zu negativen Überraschungen kommen kann. Manchmal kennen die Verfahrensvoraussetzungen in 
Bezug auf die unterschiedlichen Verhandlungsstränge des Brexit allerdings Mehrheitsregeln, superqualifizie-
rende Mehrheiten oder Automatismen, die zu schnelleren und einfacheren Entscheidungen beitragen sollen. 
Je genauer alle Akteure in Brüssel, London und den anderen Hauptstädten die Prozeduren kennen 
und sich auf verschiedene Verlaufsszenarien und Ergebnisse vorbereiten, desto besser werden die 
Brexit-Verhandlungen zu steuern sein und folglich berechenbarer voranschreiten. 

56. � European Commission, Task force for the preparation and conduct of the negotiations with the United Kingdom under Article 50 of the TEU, Press Statement, Introductory comments by Michel 
Barnier, 6.12.2016 (Letzter Zugriff 10.12.2016). 

http://ec.europa.eu/info/announcements/introductory-comments-michel-barnier_en
http://ec.europa.eu/info/announcements/introductory-comments-michel-barnier_en


 21 / 24 

Brexit: Verhandlungsphasen und Verlaufsszenarien eines Dramas in drei Akten﻿

ANHANG: ARTIKEL 50 EUV

Artikel 50 EUV57

(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der 
Union auszutreten.

(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht mit. Auf der 
Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem Staat ein Abkommen über die 
Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen, wobei der Rahmen für die künftigen Beziehungen 
dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Das Abkommen wird nach Artikel 218 Absatz 3 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union ausgehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Union geschlos-
sen; der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments.

(3) Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder 
andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine Anwendung mehr, es sei denn, der 
Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu 
verlängern.

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates und des Rates, das den 
austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat betreffenden Beratungen noch an der 
entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen Rates oder des Rates teil.

Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union.

(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss dies nach dem 
Verfahren des Artikels 49 beantragen.

57. � Vertrag über die Europäische Union (konsolidierte Fassung), OJ C 326, 26.10.2012.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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